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A. News und allgemeine Informationen 

1. News 
Tarifordnungen, neue Gliederung: 
Die Anschlussgebühren (Netzanschlusskosten aller Bereiche) sowie Dienstleitungen und den all-
gemeinen Tarifen (allgemeine Tarife aller Bereiche) sind in separaten Bereichsübergreifenden Do-
kumenten ersichtlich. 
 
Allgemeine Bedingungen (AGB)  
Es gelten die Allgemeinen Bedingungen (AGB) von den ibk. 

2. Preise und Gebühren 
Die ibk erlässt allgemein verbindliche Gebühren und Preise für die Netznutzung sowie die Ener-
gielieferung. Über die Gebühren und Preise der Produkte werden die Kunden mit einer Rech-
nungsbeilage sowie über die Internetseite www.ibkloten.ch informiert. Die Mehrwertsteuer (MwSt) 
beträgt 8.1 Prozent. 

3. Erdgaslieferprodukt 
Das Erdgaslieferprodukt setzt sich aus Netznutzung sowie die Energielieferung zusammen. Die 
beiden Produkte werden zusammen als Arbeitspreis verrechnet. Grosskunden können einen indi-
viduellen Liefervertrag in Anspruch nehmen. Für Fragen steht Ihnen die ibk gerne zur Verfügung. 

4. Netznutzung 
Für die Beförderung der Energie zur Verbrauchsstelle nutzen die ibk-Kunden das Erdgasnetz als 
Transportmittel, ähnlich einer Autobahn. Die Netznutzung umfassen die Bereitstellung, den Unter-
halt und die Erneuerung des Versorgungsnetzes. Die ibk teilt ihren Kunden aufgrund ihres Ver-
brauchsverhaltens diskriminierungsfrei ein Netznutzungsprodukt zu. 

5. Energielieferung 
Die Energie ist die Menge an Erdgas (kWh), welche über das Gasnetz transportiert wird, und der 
Kunde verbraucht. Auf Kundenwunsch kann dem Energieprodukt je nach Bedarf Biogas beige-
mischt werden. Weitere Informationen zum Biogas finden Sie unter Ziffer C.13. 
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C. Erläuterungen zu den Preisblättern 

8. Tarifzuweisung 
Die Tarifzuweisung erfolgt nach den im Preisblatt unter Produktbeschreibung aufgeführten Krite-
rien. 

9. Wärme 
Heizungsanlagen mit oder ohne Warmwassererzeugung. 

10. Prozess 
Prozesswärme für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Der Bezug erfolgt gleichmässig über 
das ganze Jahr verteilt und weist keine Winterspitze auf. 

11. Zweistoff 
Alle Anlagen, welche mit umschaltbaren Zweistoff-Feuerungen (Gas / Öl) ausgerüstet sind. Die 
Gas- / Öl-Umschaltung muss durch die Fernsteuerungsanlage des Werkes automatisch gewähr-
leistet sein. Für die Umschaltung der Zweistoffanlage ist ein Kontakt des Netzkommandoempfän-
gers (NKE) vorgesehen. Die Umschaltung erfolgt automatisch über die ibk. Die Energielieferung für 
die angeschlossene Anlage muss jederzeit auf eine Alternativanlage umgeschaltet werden können. 

12. Weitere Bestimmungen 

• Erfolgt die Energielieferung für ein Objekt an mehr als einer Stelle, so wird sie für jede Mess-
stelle einzeln verrechnet. 

• Dass an die Kundenanlage gelieferte Erdgas und/oder Biogas wird in Betriebskubikmetern ge-
messen und entsprechend dem effektiven Brennwert in Kilowattstunden verrechnet. Für die 
Verrechnung wird auf die Kilowattstunden auf- oder abgerundet. 

• Der Grundpreis und Leistungspreis (installierte Leistung) pro Messstelle (installierter Zähler) 
wird auch erhoben, wenn keine Energie bezogen wurde. 

• Die Verrechnung erfolgt mittels 2 Akontorechnungen und 2 Schlussrechnungen (Sommer/Win-
ter). Die ibk behält sich vor, unter gegebenen Umständen monatlich eine Rechnung zu stellen. 
Preisänderungen innerhalb einer Periode, zwischen den zwei Schlussrechnungen, werden 
durch eine nach Heizgradtagen gewichtete pro Rata-Aufteilung des gesamten Erdgasbezuges 
im betreffenden Semester berücksichtigt. Die Energierechnung ist zahlbar innert 30 Tagen 
netto ohne Abzüge. 

• Vorbehalten bleiben in allen Fällen: 
a) Reglement über die Abgaben von Erdgas und deren Tarifordnung. 
b) Das SVGW-Regelwerk, G1, für Erstellung, Betrieb und Unterhalt von Gasinstallationen. 
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13. Biogas 
Die ibk unterstützt Biogas, das als CO2-neutral gilt. Die CO2-Reduktion ist im Zuschlag für Biogas 
berücksichtigt. Der Bezug von Biogas ist jederzeit möglich. Die Kündigung des Biogasbezugs ist 
mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Jahresende möglich. 

13.1. Heizungsersatz mit erneuerbaren Energien 

Für die Bewilligung einer neuen Gasheizung ist eine Bezugsvereinbarung für mindestens 80% Bi-
ogas über die gesamte Lebensdauer der neuen Heizung erforderlich. Das Biogas wird im Schweizer 
Treibhausgasinventar angerechnet. Solang nur Schweizer Biogas im Treibhausgasregister ange-
rechnet werden kann, stammt das Biogas ausschliesslich aus Schweizer Produktion. EnerG Kt.CH 
Art.11a Zif.2. 

14. Abgaben 
Die CO2-Abgabe wird auf jeder Erdgasrechnung von ibk ausgewiesen. Es handelt sich dabei um 
eine Lenkungsabgabe des Bundes, die zusätzlich zu den Energiekosten zu entrichten ist. Der An-
satz der CO2-Abgabe pro kWh wird anhand der Qualität und Eigenschaften von der Oberzolldirek-
tion bestimmt und jeweils Ende Jahr kommuniziert. Die Abgabe wird auf unserer Homepage unter 
Erdgas publiziert. 


